
 

 

Projektauswahlkriterien der GRW (PAK) ab 01.01.2023 

Kriterien, die das besondere Landesinteresse definieren              Stand: 18.11.2022 

Nr. Kriterium Punkte 

   

I. bei Infrastrukturvorhaben  

1 Vorhaben zur Errichtung, zum Ausbau oder zur Revitalisierung eines Gewerbe- oder Industriegebietes 

 

1 

2 andere Infrastrukturvorhaben (auch touristische Infrastrukturen) 

 

0 

   

II: bei gewerblichen Investitionsvorhaben (ohne touristische Vorhaben)  

1 gewerbliche Vorhaben von KMU, die direkte DAP schaffen (Regionalbeihilfen) 

 mehr als   3 (bis zu 10) DAP 

 mehr als 10 (bis zu 20) DAP 

 mehr als 20 (bis zu 50) DAP 

 mehr als 50 DAP 

oder 

von mehr als 20 DAP sichern 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 gewerbliche Vorhaben von in Sachsen-Anhalt ansässigen großen Unternehmen, die in besonderem Maße 

dem Umweltschutz dienen 

 

2 

3 gewerbliche Vorhaben von KMU, die dem Erhalt einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder 

geschlossen worden wäre (Teil II A. Nr. 2.4 Abs. 1 e) und Abs. 2 c), mit mehr als 50 DAP dienen 

 

2 

4 andere gewerbliche Investitionsvorhaben 0 

   

III. bei gewerblichen touristischen Investitionsvorhaben  

1 gewerbliche touristische Vorhaben von KMU, die mehr als 3 DAP schaffen (Regionalbeihilfen) 

 

1 

2 andere gewerbliche touristische Vorhaben  

 

0 

   

IV. bei nichtinvestiven Maßnahmen  

1 Planungs- und Beratungsleistungen 1 

2 Integrierte regionale Entwicklungskonzepte 0 

3 Regionalmanagement 0 

4 Kooperationsnetzwerke 0 

5 Innovationscluster 0 

6 Regionalbudget 0 

7 Experimentierklausel 0 

 


